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Vorankündigung 
 
Ab 01.01.2021 stellt die Gemeinde Weißdorf das gemeindliche Info-Blatt ein. 
 

Künftig erfolgen dann die Veröffentlichungen über das Amtsblatt der Verwaltungsgemein-
schaft Sparneck. Die Gestaltung/Druck/Verteilung erfolgt über das HCS-Medienwerk, wel-
ches u. a.  auch die Frankenpost mit betreut und bereits über entsprechendes Know-How 
bei solchen Info-Blättern verfügt.  
Vorgesehen ist eine kostenlose Verteilung des monatlich erscheinenden Veröffentlichungs-
organs an alle Haushalte zusammen mit dem „Blickpunkt“. In einigen Ortsteilen stellt man 
das Amtsblatt an zentral zugänglichen öffentlichen Stellen (z. B. Buswartehäuschen) zur 
Abholung in Behältern bereit. Nähere Informationen erfolgen voraussichtlich in der Dezem-
berausgabe des gemeindlichen Mitteilungsblatts. Dort geben wir auch eine Email-Adresse 
des Verlags bzw. Ansprechpartner bekannt, welche die Nachrichten/Inserate von Verei-
nen/Firmen oder Privatpersonen entgegennehmen.  
 

Die Verteilung ist ab Januar 2021 in den beiden Mitgliedsgemeinden Sparneck und Weiß-
dorf vorgesehen, somit verbreitert sich der Leserkreis erheblich. 
 

Das erste Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft erscheint bereits am 2. Januar 2021. 
Der Anzeigenschluss dafür ist der 14.12.2020 
Danach kommt das Infoblatt immer am letzten Samstag im Monat, d.h. das nächste am 
31.01.2021. 

 
 
Das Foto zeigt Herrn Wagner vom HCS-Medienwerk und die beiden 1. Bürgermeister, 
Herrn Hain und Herrn Schreiner, bei der Unterzeichnung des Vertrags am 16.11.2020.  

Amtliches Bekanntmachungsorgan der Gemeinde Weißdorf – Mitteilungen – Berichte – Anzeigen 
 

Verantwortlich für alle Veröffentlichungen, außer kirchlichen Nachrichten, Vereinsnachrichten und Anzeigen: 
Gemeinde Weißdorf  - Ansprechpartner: Frau Helgerth       

  Nächste Ausgabe: Mitte Dezember Anzeigenschluss am: 08.12 2020 
 



 
 

Protokollauszug Hauptverwaltungsausschuss Weißdorf vom 12.11.2020 
 
Auf Grund der erhöhten Infektionswerte hat am 12.11. ausnahmsweise der so genannte Corona-
Ausschuss an Stelle des Gemeinderats getagt. Die Rechte dieses Gremiums sind grundsätzlich die 
gleichen wie beim Gemeinderat.  
 
 
Sondergebiet Photovoltaikanlage südlich Eiben bei Weißdorf 
 
1. Aufstellungsbeschluss vorhabenbezogener Bebauungsplan “Sondergebiet Photovoltaik-
anlage südlich Eiben b. Weißdorf“ 
 
Der Vorhabensträger beantragt für die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage die Aufstel-
lung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes “Sondergebiet Photovoltaikanlage südlich Eiben 
b. Weißdorf“. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich südlich von Eiben b. Weiß-
dorf und umfasst eine Größe von insgesamt ca. 18,2 ha. Er enthält das Grundstück mit der Flur-
nummer 502, Gemarkung Weißdorf. Im beigefügten Lageplan ist der Geltungsbereich dargestellt. 
Der Lageplan ist Bestandteil des Beschlusses. Der Beschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich 
bekannt zu machen. 
 

 
 
Die Flächen sind derzeit landwirtschaftlich genutzt. Über den Bebauungsplan soll die Zulässigkeit 
der Errichtung von Photovoltaik zur Stromerzeugung baurechtlich ermöglicht werden. Im Flächen-
nutzungsplan sind die Flächen als „Flächen für die Landwirtschaft“ dargestellt. Der Flächennut-
zungsplan ist im Parallelverfahren zu ändern. Vorhabenträger ist die solar-konzept Entwicklungs 
GmbH. Vom Vorhabenträger wird im besonderen Maße eine umweltverträgliche Entwicklung der 
Photovoltaikanlage angestrebt, um hierdurch u. a. auch eine zusätzliche Flächeninanspruchnahme 
durch externe Ausgleichsmaßnahmen zu vermeiden. 
 
Erster Bürgermeister Hain weist darauf hin, dass die PV-Anlagen an dieser Stelle nur wenig nach 
außen wirken wird, da das Gelände zur Saale hin abfällt. In diesem Bereich würde voraussichtlich 
auch die Stromtrasse des erneuerten Ostbayernrings verlaufen, so dass ohnehin eine gewisse Be-
einträchtigung des Landschaftsbildes vorgegeben ist. 
 



 
 

Der Hauptverwaltungsausschuss beschließt für den Ortsteil Eiben b. Weißdorf, Gemarkung Weiß-
dorf, die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes “Sondergebiet Photovoltaikanlage 
südlich Eiben b. Weißdorf“.  
 

2. Aufstellungsbeschluss - Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich 
des Bebauungsplanes “Sondergebiet Photovoltaikanlage südlich Eiben b. Weißdorf“  
 
Parallel zum Bauleitplanverfahren ist der Flächennutzungsplan entsprechend zu ändern. Der Be-
reich ist im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes (Fassung vom 06.06.2019) als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt. Es soll die Änderung in eine Sondergebietsfläche mit der Zweckbestim-
mung „Freiflächenphotovoltaik“ sowie „Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft“ erfolgen. 
 
Lageplan 

 
 
Der Hauptverwaltungsausschuss beschließt für den Ortsteil Eiben b. Weißdorf, Gemarkung Weiß-
dorf, die Aufstellung der Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans “Sondergebiet Photovoltaikanlage südlich Eiben b. Weißdorf“ im Parallel-
verfahren. Der Beschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
 
 
 
Neukalkulation der Wassergebühren für die Gemeinde Weißdorf 
 
Der bisherige Kalkulationszeitraum für die Gebühren zur Wasserversorgung ist abgelaufen. Seitens 
der Verwaltung wurde eine Nachkalkulation für den abgelaufenen Kalkulationszeitraum durchge-
führt. Berücksichtigt wurde die Prüfungsanmerkung der überörtlichen Rechnungsprüfung (TZ 2 – 
Sonderrücklage) aus dem Prüfbericht 2015 – 2018. Für den abgelaufenen Kalkulationszeitraum von 
2016 – 2020 wurde eine Unterdeckung von 19.743 € einschl. Zinsen ermittelt. Diese Unterdeckung 
ist im künftigen Kalkulationszeitraum zu berücksichtigen.  
 
Für die Vorauskalkulation für die Jahre 2021 – 2024 wurden die Ausgaben und Einnahmen ange-
passt.  Die Berechnung ergab bei einer weiterhin, wie aus dem bisherigen Kalkulationszeitraum gel-
tenden Grundgebühr (80 €) eine Verbrauchsgebühr in Höhe von 1,93 €/m³. Die bisherige Ver-
brauchsgebühr war ebenfalls 1,93 €/m³.  
 



 
 

Somit ist eine Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung durch die Neukalkulation nicht nötig. 
 
 
Neukalkulation der Entwässerungsgebühren für die Gemeinde Weißdorf 
 
Der bisherige Kalkulationszeitraum für die Gebühren zur Entwässerungseinrichtung ist abgelaufen. 
Seitens der Verwaltung wurde eine Nachkalkulation für den abgelaufenen Kalkulationszeitraum 
durchgeführt. Berücksichtigt wurden die Prüfungsanmerkung der überörtlichen Rechnungsprüfung 
(TZ 1 a und 1 b) aus dem Prüfbericht 2015 – 2018.  
Für den abgelaufenen Kalkulationszeitraum von 2016 – 2020 wurde eine Überdeckung von rd. 
170.000 € einschl. Zinsen ermittelt. Diese Überdeckung wird im künftigen Kalkulationszeitraum be-
rücksichtigt.  
 
Für die Vorauskalkulation für die Jahre 2021 – 2024 wurden die Ausgaben und Einnahmen ange-
passt. Speziell bei den Ausgaben wurden im Bereich „Unterhalt der baulichen Anlagen“ hohe Beträ-
ge angesetzt. Diese hohen zu Grunde gelegten Ausgaben sollen auf Grundlage des Kanalsanie-
rungskonzeptes für dringende Sanierungsmaßnahmen eingesetzt werden. Dies ist durch die Über-
deckung aus dem abgelaufenen Kalkulationszeitraum möglich. Allerdings ist darauf hinzuweisen, 
dass die entsprechenden Maßnahmen auch im kommenden Kalkulationszeitraum baulich umge-
setzt werden sollen. Eine Gebührensenkung ist somit nicht notwendig. Würde die Überdeckung zur 
Gebührensenkung herangezogen und im laufenden Kalkulationszeitraum die Sanierungsmaßnah-
men durchgeführt werden, müsste im nächsten Kalkulationszeitraum die Gebühr wieder entspre-
chend erhöht werden. Durch die seitens der Verwaltung vorgeschlagene Vorgehensweise lassen 
sich erhebliche Gebührenschwankungen vermeiden. 
 
Die Berechnung ergab bei einer weiterhin, wie aus dem bisherigen Kalkulationszeitraum geltenden 
Grundgebühr (60 €) eine Verbrauchsgebühr in Höhe von 3,81 €/m³. Die bisherige Verbrauchsge-
bühr war ebenfalls 3,81€/m³.  
 
Somit ist eine Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung durch die Neukalkulation nicht nötig. 
 
 
 
Bebauungsplanänderung der Stadt Münchberg; Öffentliche Auslegung und Beteiligung TÖB 
 
1. Bebauungsplanänderung - „Sonderbaufläche zwischen Stammbacher Straße und Theodor-
Heuss-Straße“; Stadt Münchberg, Landkreis Hof 
Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung der Behörden/sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Der Betreiber des dort ansässigen Lebensmittelmarkts möchte durch einen Neubau die Verkaufsflä-
che erweitern. Hierfür ist im Vorfeld die Anpassung des Bebauungsplanes nötig. 
 
Aus Sicht der Verwaltung werden durch die vorgesehenen Änderungen des Bebauungsplanes die 
öffentlichen Belange der Gemeinde Weißdorf nicht berührt.  
 
Der Hauptverwaltungsausschuss nimmt von der Änderung des Bebauungsplanes „Sonderbaufläche 
zwischen Stammbacher Straße und Theodor-Heuss-Straße“ der Stadt Münchberg Kenntnis. 
 
 
Sonstiges 
 

- In Sachen Ostumgehung Weißdorf (B 289) ist die Variantenuntersuchung abgeschlossen. 
Demnächst werden die Planungen im Gemeinderat und der Öffentlichkeit vorgestellt. 

 
- Die Bürgerversammlung heuer fällt auf Grund der Corona-Situation aus (ähnlich wie in ande-

ren Gemeinden), zumal auch keine dringlichen Themen anstehen, welche mit der Bürger-
schaft erörtert werden müssten. Erster Bürgermeister Hain wird daher die übliche Präsenta-
tion des Jahres auf die Homepage einstellen. Den Bürgern wird die Möglichkeit eröffnet An-
träge zu stellen, mit denen sich anschließend der Gemeinderat befasst. 



 
 

- Die üblichen Festakte zum Volkstrauertag fallen coronabedingt aus. Stattdessen wird 1. Bür-
germeister Hain in der Kirche nach dem Gottesdienst einige Worte sagen. Anschließend er-
folgt die Niederlegung von Kränzen am Kriegerdenkmal. 

 
- Herr Schratt bringt im Auftrag von Frau Strunz erneut das Thema Raserei in der Karl-

Reichel-Straße vor. Kürzlich gab es fast einen Verkehrsunfall mit einem Traktor. Man sollte 
überlegen eine Tempo-30-Begrenzung einzuführen. 
Erster Bürgermeister sagt eine Besichtigung im Rahmen der Verkehrsschau zu. Auf Wunsch 
spricht er den Raser an, sofern ihm dieser genannt wird. 
Herr Grießhammer regt dazu an, mit einfachen Mitteln eine Verbreiterung der Straße in Rich-

tung Wiese vorzunehmen.  Dieser Bereich könnte dann als LKW-Stellfläche dienen, so dass 

die Sicht verbessert ist. Herr Helling bekräftigt dies. Denkbar wäre z.B. eine Verbreiterung 

mit Rasengittersteinen. 

 
 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 12.11.2020 
 
Beauftragung der weiteren Ingenieurleistungen für die Erschließung des Baugebiets Wald-
steinblick II 
 
Der Hauptverwaltungsausschuss beschließt, den Auftrag für die Erbringung der Leistungsphasen 5 
bis 9 an das wenigstnehmende Ingenieurbüro USS-Consult zu vergeben. 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
 
 

Nächstes Informationsblatt 
 

Das nächste Informationsblatt (Weihnachtsausgabe) erscheint voraussichtlich am  
 
    Mittwoch, den 16.12.2020 
 

Bitte Weihnachtsanzeigen rechtzeitig abgeben! 
 

Veröffentlichungen müssen der Verwaltung bis spätestens 08.12.2020 vorliegen.  
 

 

 
Bevölkerungsstand 
 
Am Stichtag 31.10.2020 lautet der Bevölkerungsstand der Gemeinde Weißdorf: 
             (Vergleich 30.09.2020) 
 
Gesamteinwohnerzahl:   1210     1212 
Davon  
Hauptwohnsitze:     1135     1137 
Nebenwohnsitze:            75               75 
 

Fundsachen 
 

Beim Fundamt im Rathaus in Sparneck wurden folgende Fundsachen abgegeben: 
 

1 Schlüssel 
 

Fundgegenstände können von den rechtmäßigen Eigentümern während der allgemeinen Dienst-
stunden abgeholt werden. 



 
 

 
 

 

Die Gemeinde Weißdorf dankt den Bürgern, die im Jahr 2020 durch die 

Spende von Christbäumen und frischem Tannenstreu 

wieder dafür gesorgt haben, dass Weißdorf weihnachtlich  

geschmückt werden konnte. 
 

Unser Dank gilt:  

 

Familie Leuckart von Weißdorf 

Zurich Geschäftsstelle Rainer Pflug/Thomas Roßner 
 

 

 

 

 

Reinigung der Bürgersteige und Sicherung der Gehbahnen zur Winterzeit 
 

Die bevorstehende Winterszeit veranlasst uns, auf die Bestimmungen der gemeindlichen Verord-
nung über die Sicherung der Gehbahnen im Winter hinzuweisen. Danach sind die Grundstücksei-
gentümer verpflichtet, die an ihr Grundstück angrenzenden Gehwege in verkehrssicherem Zustand 
zu halten. Soweit witterungsmäßig zumutbar, sind die Sicherungsflächen an Werktagen ab 7.00 Uhr 
und an Sonn- und Feiertagen ab 8.00 Uhr jeweils bis 19.00 Uhr von Schnee zu räumen und bei 
Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden Stoffen (z. B. Sand, Splitt) nicht jedoch 
mit Tausalz oder ätzenden Mitteln zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Bei besonderer Glätte-
gefahr (z. B. Treppen oder starken Steigungen) ist das Streuen von Tausalz zulässig. Der geräumte 
Schnee oder die Eisreste sind neben dem Gehweg so zu lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet 
oder erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten und Kanaleinläufe sind bei der Räumung freizuhal-
ten.  
 

Die Reinigungspflicht trifft alle Anlieger innerhalb der geschlossenen Ortslage. Die Reinigungsfläche 
(Kehrfläche) ist der Teil der öffentlichen Straßen, der in einer Breite von 1 Meter parallel zum Fahr-
bahnrand liegt. Diese Fläche ist besonders auch im Herbst von Laub freizuhalten 
 
 
 

Information zur Hundesteuer und zu Hundesteuermarken 
 
Aufgrund der Anpassung der Hebesätze der Hundesteuer ergehen neue Hundesteuerbe-
scheide. 
 
Hebesätze ab 01.01.2021: 
für den ersten Hund              40 Euro  (bisher: 30 €) 
für den zweiten Hund            50 Euro  (bisher: 35 €) 
für jeden weiteren Hund       75 Euro  (bisher: 60 €) 
für jeden Kampfhund            500 Euro (bisher: 200 €) 
ermäßigt:                           20 Euro  (bisher: 15 €) 
 
Diese werden zusammen mit den ab 2021 zu verwendenden Hundesteuermarken per Post 
versendet. Die Steuermarken sind außerhalb der eigenen Wohnung bzw. des eigenen um-
friedeten Grundstücks vom Hund zu tragen. 
 
Eine Abholung der Marken in der Verwaltung ist daher nicht erforderlich. 
 
 
  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO8qmsg_TeAhVHVhoKHTEsCd8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.de/illustration/christbaum.html&psig=AOvVaw2evDJN9_nRlforVD6PmnJI&ust=1543389266570710


 
 

 

 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 

 

Leerstandsmanagement stockt Gutscheinkontingent für Sanierungs-Erstberatung auf 
 
Der Sanierungs-Erstberatungsgutschein des Landkreises Hof erfreut sich großer Beliebtheit. 
Die Anzahl der limitierten Gutscheine wurde bereits in den letzten beiden Jahren aufgrund der 
sehr hohen Nachfrage auf 25 Gutscheine pro Jahr erhöht. 
Im Herbst dieses Jahres konnte der 50. Gutschein an eine junge Familie aus Münch-
berg übergeben werden. 
Aufgrund der anhaltend großen Nachfrage hat das Leerstandsmanagement des Landkreises 
Hof beschlossen, sein Gutscheinkontingent für dieses Jahr erneut aufzustocken. Das heißt: Für 
dieses Jahr stehen nun noch 15 zusätzliche Beratungsgutscheine zur Verfügung. 
 
Und so funktioniert’s: 
 
Stehen Sie als Immobilienbesitzer, Bau- oder Sanierungs-Interessierter vor folgenden Fragen?: 
Welche neuen, attraktiven Nutzungsmöglichkeiten beleben meinen Leerstand? Wie gut ist die 
bestehende Bausubstanz? Wie gehe ich eine energetische Sanierung an? Welche Kosten 
kommen bei einer Sanierung meiner leerstehenden Immobilie auf mich zu? Welche Fördermög-
lichkeiten kommen möglicherweise dafür in Frage? 
 
Um all diese und weitere Fragen rund um die Sanierung leerstehender Immobilen zu beantwor-
ten, bietet der Landkreis Hof die Sanierungs-Erstberatung durch Fachexperten an. 
 
Die Beratungen können folgende Aspekte beinhalten: 
- Bewertung des Gebäudebestandes 
- Beurteilung des energetischen Zustands und entsprechende Handlungsempfehlungen 
- Erstkonzept zur Veränderung der Raumaufteilung 
- erste Kosteneinschätzung unter Berücksichtigung potentieller Fördermittel 
- Auswirkung und Einordnung in gesetzliche Vorgaben 
 
Voraussetzungen für die Beratungsleistungen durch Experten: 
1. Beantragung kann sowohl vom Eigentümer als auch durch den Kaufinteressenten (Nachweis 
des Eigentümers) erfolgen 
2. das Gebäude muss vor dem Jahr 1970 errichtet worden sein und im unbeplanten Innenbe-
reich liegen (§34BauGB) 
3. das Objekt muss einen Leerstand von mindestens 24 Monaten oder eine starke Mindernut-
zung aufweisen 
 
Für die Inanspruchnahme ist durch den Antragssteller eine Schutzgebühr von 100,00 Euro zu 
entrichten. 
 
Gern stehen die Mitarbeiter des Leerstandsmanagements des Landkreises Hof bei Fragen zur 
Verfügung. 
  
Ansprechpartner Leerstandsmanagement: 
Jens-Uwe Werner: 
Tel.: 09281/57 517 
  
Tanja Kämpfer-Hagen 
Tel.: 09281/57 523 
E-Mail: hausundhof@landkreis-hof.de 

  

mailto:hausundhof@landkreis-hof.de


 
 

Kirchliche Nachrichten 
 

Gottesdienste St. Maria Weißdorf 
 

06.12.20 2.So. im Advent    9h 

 10h 

Gottesdienst mit Taufe (Pfrn. Teschke) 

Kindergottesdienst 

13.12.20 3.So. im Advent    9h 

 10h 

Gottesdienst (Pfn. Teschke) 

Kindergottesdienst 

20.12.20 4.So. im Advent  10h Gottesdienst (Präd. Köhn) 

Do. 

24.12.19 

Heiliger Abend  15.30h 

 17h 

 22h 

Christvesper mit Krippenspiel (Pfrn. Teschke) 

Christvesper mit Krippenspiel (Pfrn. Teschke)  

Christmette (Pfrn. Teschke) 

Alle Gottesdienste mit Voranmeldung bis 

18.12.20 

Fr. 25.12.20 1. Weihnachtsfeiertag  10h Gottesdienst mit Abm. (Pfrn. Teschke) 

Sa. 26.12.20 2. Weihnachtsfeiertag  10h Gottesdienst ( Pfrn. Teschke)          

27.12.20 1. So. n. Weihn.   Kein Gottesdienst in Weißdorf  

Do. 

31.12.20 

Silvester  17h Gottesdienst mit Abm. und Kirchenchormitglie-

dern (Pfrn. Teschke)  

mit Voranmeldung bis 28.12.20 

Fr. 

01.01.21 

 

Neujahr 

 

 17h Gottesdienst mit Voranmeldung bis 28.12.20 

Liturgie: Pfrn. Teschke 

Predigt: Pfarrvikar Schiller                    

 
 

Festgottesdienste zu Heilig Abend — Silvester — Neujahr 
Pfarrerin Herma Teschke im Namen des Kirchenvorstandes 
  

Wegen der Ausnahmesituation durch Covid 19 sind wir leider auch bei unseren Festgottesdiensten 
zur Einhaltung der allseits geltenden Sicherheitsmaßnahmen gezwungen.  
 
Da die Festgottesdienste immer sehr gut besuchte Gottesdienste sind, die Platzzahl wegen des ein-
zuhaltenden Sicherheitsabstandes in unserer Kirche aber beschränkt ist, müssen wir Sie bitten, sich 
für die von Ihnen gern mitzufeiernden Gottesdienste vorher verbindlich anzumelden.  
Nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen reservieren wir dann gerne die Plätze für Sie 
namentlich in der Kirche, pro Familie max. 3 - 5 Personen.  
 
Auf diese Weise werden alle Festgottesdienste zu „geschlossenen Veranstaltungen“.  
So brauchen wir keinen (zumindest nicht) vor der Kirchentür wieder heimzuschicken.  
 
TIPP: Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag feiern wir jeweils um 10h Gottesdienste OHNE 
Platzbeschränkung! 
 
Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihr Verständnis und für Ihr Mitmachen bei dieser Regelung wäh-
rend der schlimmen Pandemie-Situation! 
  
Bitte melden Sie sich per Email, mit den im Gemeindebrief eingelegten  
Anmeldeabschnitten schriftlich (oder auch telefonisch im Pfarramt) verbindlich an.  
Damit helfen wir einander!   
Email: pfarramt.weissdorf@elkb.de    /   (Tel.: 53 56) 
  
Es betrifft folgende Festgottesdienste: 
Verbindliche Anmeldungen (pro Familie max. 3 - 5 Personen) bis 18.12.2020 für: 
24.12. (Heilig Abend):  15.30h Christvesper 1 (mit Krippenspiel der Präpis ?) 
      17.00h Christvesper 2 (mit Krippenspiel der Konfis ?)  
        Orgel: Inge Helgerth 
      22.00h Christmette 
         Orgel: Christel Scholz-Engel m. Kirchenchor-Trio 
  
Verbindliche Anmeldungen (pro Familie max. 3 - 5 Personen) bis 28.12.2020 für: 
31.12. (Silvester):  17.00h Gottesdienst mit Abendmahl (nur Hostie) 
                                                        Orgel: Christel Scholz-Engel, evtl. mit Kirchenchor-Trio 



 
 

  
01.01. (Neujahr):    17.00h Ökumenischer Neujahrs-Gottesdienst für die Waldsteingemeinden 
      Liturgie: Pfrn. Herma Teschke 
      Predigt: Pfarrvikar Sebastian Schiller 
      Orgel: Hermann Engel mit Kirchenchor-Trio 

 
 
 
Gottesdienste und Veranstaltungen der katholischen 
Kirchengemeinde Sparneck im Dezember 2020 
  
01.12.20 19.00 Eucharistiefeier in Sparneck 

05.12.20 18.00 Eucharistiefeier als Vorabendmesse in Sparneck 

08.12.20 19.00 Eucharistiefeier in Sparneck 

12.12.20 18.00  Wortgottesfeier in Sparneck 

15.12.20 19.00 Eucharistiefeier in Sparneck 

19.12.20 18.00 Eucharistiefeier als Vorabendmesse in Sparneck 

22.12.20 19.00 Eucharistiefeier als Rorateamt in Sparneck 

  

24.12.20 16.00 Wortgottesfeier mit Krippenspiel in Sparneck 
     Hl. Abend  – der Kirchenbus fährt in beide Richtungen, Kollekte für Adveniat 
  
25.12.20   9.00 Eucharistiefeier als Festgottesdienst in Sparneck 
    Weihnachten der Kirchenbus fährt in beide Richtungen – Kollekte für Adveniat 
  
31.12.20 17.00 Wortgottesfeier als Jahresabschluss mit Jahresrückblick in Sparneck 
    – der Kirchenbus fährt nach Vereinbarung mit H. Häußinger    

 
 
 
 
 

Alljährlicher großer Christbaumverkauf 
 

in Weißdorf am Überlaufbecken 

nur am  Mittwoch, 09.12.2020 von ca. 13.00 – 16.00 Uhr 
 

Nordmanntannen, Blaufichten und Fichten in bester Qualität 
 

Geschnitten nach der Mondphase im November 
 

Unsere Kulturen werden von Shropshire-Schafen umweltfreundlich gepflegt 
 

Wir achten in unserer über 110-jährigen Christbaumhandel-Tradition stets auf  
beste Qualität und günstige Preise 

       

 Ihr Christbaumhändler Frank Schüßler aus Stadtsteinach, Tel: 09225 6269 

 freut sich auf Ihren Besuch 
 

 

  



 
 

zwischenRÄUME                                              
 Ökumenische  Alltagsexerzitien 2021 
  

 Gestalten Sie die Fastenzeit  
 vom 17.02.—03.04.2021 ganz bewusst 
 und gönnen Sie sich Zeit für sich und mit Gott! 
 
 Die Teilnehmenden nehmen sich täglich (ca. eine     
 halbe Stunde) Zeit für Gebet und Betrachtung.  
 Einmal in der Woche treffen sie sich zum  
 Austausch über ihre Erfahrungen. 
  
Unter dem diesjährigen Titel  „zwischenRÄUME“  laden 
die fünf Wochen der  
Exerzitien ein, sich mit diesen Themen zu beschäftigen: 

1. Woche:  Gott? Im Raum dazwischen! 
2. Woche:  Weiter Raum. 
3. Woche:  Zwischen allen Stühlen. 
4. Woche:  Zwischen Gott und mir – sich Nähe gefal-
len lassen. 
5. Woche:  Zwischen Himmel und Erde. 

 
Das Exerzitienbuch mit seinen Impulsen begleitet die fünf 
Exerzitienwochen.  
Es wird in der Exerzitiengruppe gebraucht, eignet sich aber auch, wenn man die  
Exerzitien für sich allein, ohne Gruppe, machen möchte. 
 
Möglichkeit zur Voranmeldung per Telefon oder Email vom 1.—3. Febr. 2021 bei den Gruppenleitern: 
 Pfarrerin (und Geistliche Begleiterin u. Exerzitienbegleiterin) Herma Teschke: 09251 / 5356  -    
                                                                                                                                    herma.teschke@elkb.de 
 Prädikant Gerhard Ströhla: 09251 / 3171  - strmueb@gmx.net 
 
Die Treffen werden voraussichtlich mittwochsabends, um 19.30h und  
abwechselnd in Münchberg und in Weißdorf stattfinden. 
Das 1. Treffen soll am Mittwoch, den 10. Februar 2021, in Münchberg 
                                                                                              (genauer Ort wird noch bekannt gegeben) sein. 
Das Abschluss-Treffen soll am Mittwoch, den 24. März, sein. 
 
Kosten für das Exerzitienbuch: 6 Euro.  
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herma Teschke. 
Wir hoffen sehr, dass diese Veranstaltung trotz Corona stattfinden kann!  
Auch online (auf Wunsch mit Geistlicher Begleitung) sind die Exerzitien möglich: Infos ab November 2020 
und Anmeldung zu den Online-Exerzitien ab Januar 2021 unter www.oekumenische-alltagsexerzitien.de. 
  
============================================================================ 

 

http://www.oekumenische-alltagsexerzitien.de/


 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
  



 
 

 
Umfrage zur Breitbandversorgung im Gemeindegebiet 
Weißdorf 
 
 
 

Die Gemeinde Weißdorf hat zuletzt 2016/2017 in Zusammenarbeit mit der Telekom in 
die Breitbandversorgung in der Gemeinde investiert und so eine erhebliche Verbesse-
rung erreicht. Laut Breitbandatlas stehen für 80 % der Haushalte Bandbreiten von mind. 
50 MBit/s zur Verfügung, 69 % der Haushalte können sogar von einer Übertragungsge-
schwindigkeit von 100 MBit/s profitieren. Bitte beachten Sie: Sollten Sie derzeit eine 
niedrigere Bandbreite zur Verfügung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter. Im 
Regelfall werden höhere Bandbreiten, gerade bei älteren Verträgen, nicht automatisch 
freigeschalten. 
 
Aufgrund der beim Breitbandausbau 2016/2017 angewandten Technik ist ein direkter 
Glasfaseranschluss (FTTH/FTTB) derzeit jedoch nur im Baugebiet Waldsteinblick ver-
fügbar.  
 
Das neue bayerischen Gigabit-Breitbandförderprogramm bietet die Möglichkeit, in ei-
nem weiteren Breitebandausbauverfahren die Versorgung mit FTTH/FTTB im Gemein-
degebiet zu verbessern. 
 
Gemäß der Bayerischen Gigabitrichtlinie (BayGibitR) werden Glasfaseranschlüsse für 
private Nutzung gefördert, sofern die entsprechenden Adressen nicht mit mindestens 
100 Mbit/s im Download versorgt sind. Gewerbliche bzw. geschäftliche Anschlüsse 
werden unabhängig von der aktuellen Breitbandversorgung gefördert, sofern diese nicht 
bereits mit Glasfaser (mindestens 200 Mbit/s symmetrisch) oder Koax (500 Mbit/s im 
Download) an das Internet angebunden sind. 
 
Erste Voraussetzung für die Teilnahme am Gigabit-Breitbandförderprogramm ist die 
Erhebung des Bedarfs. Wir bitten sie daher, sofern Sie höhere Bandbreiten benötigen, 
den folgenden Antwortbogen zu bearbeiten. Dieser steht auch auf unserer Homepage 
(www.weissdorf.de) zum Download bereit. 
 
Ihren ausgefüllten Antwortbogen werfen Sie bitte bis zum 31.12.2020 in den Briefkasten 
am Rathaus Weißdorf. Gerne können Sie diesen auch per E-Mail 
(poststelle@sparneck.de) oder  
Fax (09251/ 99 03-910) an uns zurück senden. 
 
 
  

http://www.weissdorf.de/
mailto:poststelle@sparneck.de


 
 

Antwortbogen 
 

Bedarfsfeststellung zum Gigabit Breitbandförderprogramm: 
Gemeinde Weißdorf 

 

 
Name:  _________________________________ 
 
 
Adresse: _________________________________ 
 
 
 _________________________________ 
 
 
 
Telekomanschluss vorhanden:  ja nein 
 
 
 
 
Aktuell vorhandene Bandbreite (falls bekannt) in [Mbit/s] Download __________ 
 
 Upload __________ 
 
 
 
 
 
Benötigte/erwünschte Bandbreite in [Mbit/s] 50          100          250          1.000 
 
 
 
 
 
Gewerblich genutzt ja nein 
 
 
 
 
 
Homeoffice/Telearbeit /Ortsunabhängiges Arbeiten/Homeschooling ja nein 
 
 
Wenn bei der vorangegangenen Frage mit JA geantwortet wurde:  
Zu wie viel Prozent nutzen Sie Ihren Anschluss in etwa beruflich ____________ % 

 


